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 X    Markt Laaber

 X    Gemeinde Brunn
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      SchV Laaber
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Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Datum

            En 27.02.2019

Vollzug der StVO

Plakatierung

Sehr geehrte Damen und Herren, 

von Seiten des Marktes Laaber sowie den Gemeinden Brunn und Deuerling bestehen gegen eine Plakatierung
im  Bereich  der  drei  Gemeinden  anlässlich  der  Europawahl  am  26.05.2019  keine  grundsätzlichen
Einwendungen.  Wir  bitten  jedoch  dringend  um  Beachtung  der  einschlägigen  Vorschriften  der
Straßenverkehrsordnung.  Zudem  ist  von  Plakatierungen  außerhalb  der  Ortschaften  abzusehen.  Bei  der
Anbringung von Plakaten auf Privatgrund ist die Erlaubnis des Grundstückseigentümers einzuholen.

Zusätzlich sind nachfolgende Regelungen im Gemeindebereich Brunn zu beachten:

Keine Plakatierung an Verkehrszeichen und Bäumen. Keine Plakatierung an Buswartehäuschen.
Keine Plakatierung an Straßenbeleuchtungen. Keine Plakatierung an Friedhofsmauern und
Friedhofseinrichtungen.  Plakate  dürfen  den  ruhenden  und  fließenden  Verkehr  nicht  beeinträchtigen.
Sichtdreiecke an Einmündungen und Kreuzungen sind freizuhalten. Bei der Anbringung an Laternenmasten
dürfen  keine  Stahldrähte  verwendet  werden.  Bei  der  Anbringung  von  Plakaten  auf  Privatgrund  ist  die
Erlaubnis des Grundstückseigentümers einzuholen.
Plakatierungsbeginn frühestens 6 Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung bzw. Wahl.
Gesetzliche Vorgaben zum Plakatieren vor Wahlen sind einzuhalten.
Spätestens eine Woche nach der Veranstaltung bzw. Wahl müssen die Plakate entfernt werden.
Bei Zuwiderhandlung werden die Plakate durch den gemeindlichen Bauhof entfernt und die entstehenden
Kosten in Rechnung gestellt.

Außerdem bitten wir Sie weiterhin, gegebenenfalls das Straßenbauamt Regensburg bezüglich der 
Staatsstraßen bzw. das Landratsamt Regensburg wegen der Kreisstraßen, welche durch das Gebiet der 
Gemeinden führen, zu beteiligen.

Die Plakate sind frühzeitig nach der Veranstaltung / Wahl zu entfernen, spätestens jedoch bis 07.06.2019.

Bei Zuwiderhandlungen werden die Plakate durch den gemeindlichen Bauhof entfernt und die entstehenden 
Kosten in Rechnung gestellt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Engl

        Konten:          VGem Laaber           Sparkasse Regensburg      IBAN DE75 7505 0000 0390 1002 53 BIC BYLADEM1RBG  Bitte beachten Sie: Wir haben
Raiba Hemau-Kallmünz IBAN DE26 7506 9061 0000 7036 80 BIC GENODEF1HEM  Gleitzeit.

               Markt Laaber Sparkasse Regensburg IBAN DE53 7505 0000 0390 1002 61 BIC BYLADEM1RBG  Unsere Mitarbeiter erreichen Sie
                                  Raiba Hemau-Kallmünz IBAN DE70 7506 9061 0000 7262 65 BIC GENODEF1HEM  am sichersten in der „Kernzeit“.
 Gemeinde Deuerling Sparkasse Regensburg IBAN DE29 7505 0000 0360 1402 06 BIC BYLADEM1RBG  Mo – Fr     8.00 –  12.00 Uhr
                     Volksbank Regensburg IBAN DE32 7509 0000 0007 8044 15 BIC GENODEF1R01  Mo – Mi   13.00 –  15.00 Uhr
       Gemeinde Brunn Sparkasse Regensburg IBAN DE60 7505 0000 0390 1007 17 BIC BYLADEM1RBG  Do           13.00 –  18.00 Uhr

Raiba Hemau-Kallmünz IBAN DE88 7506 9061 0000 6206 96       BIC GENODEF1HEM
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